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Entwurf für eine Regulierungsbremse
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Demokratiewidrigkeit der Regulierungsbremse

«Wie dies bereits unsere Schwesterkommission und dann auch der 
Ständerat festgestellt haben, ist diese Vorlage demokratie- und 
staatspolitisch fragwürdig. Die Regulierungsbremse würde nämlich eine 
Interessengruppe - in diesem Fall Unternehmen - im parlamentarischen 
Prozess strukturell bevorteilen. Eine Änderung der erforderlichen 
Mehrheiten im Parlament zugunsten einer einzigen Interessengruppe 
widerspricht unserem staatspolitischen Verständnis fundamental. […] Die 
ausgewogenen und fairen politischen Entscheidungsprozesse in unserer 
Demokratie, die wir gerade gestern besonders zelebriert haben, würden wir 
damit aus dem Gleichgewicht bringen». 
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Problematische Bestimmungen im UEG
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Problematische Bestimmungen im UEG
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Problematische Bestimmungen im UEG
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Systematisches Verhältnis zu anderen Gesetzen?

−Allgemeinere Gesetze

−ParlG

−VlG

−Speziellere Gesetze

−Steuergesetze etc.

−Beispiel RTVG und RTVV

→Gedankenexperiment zu BVGer., Urt. v. 8.11.2023, A-4741/2021

→Verstoss gegen Art. 1 Bst. c UEG?
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Keine Probleme mit der Demokratie

−Bundesversammlung darf nach wie vor Gesetze erlassen, die kleine und 

mittlere Unternehmen übermässig belasten.

−Bundesversammlung darf nach wie vor unsachgemäss, unklar und 

bürgerunfreundlich formulierte Gesetze erlassen. 

−Verstösse gegen die Prüfpflichten oder Fehler bei der 

Regulierungsfolgenabschätzung berühren die Wirksamkeit eines Gesetzes 

nicht.

→ Politische Beurteilung der Wirksamkeit des Gesetzes
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